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Vorwort zur vierzehnten Auflage

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz betrifft zwei wichtige Rechtskreise:
Zum einen bildet es ein Kernstück des Umweltrechts. Zum anderen
enthält es, worüber der Titel des Gesetzes täuschen mag, das Recht der
gefährlichen Anlagen und damit ein Kernstück des Wirtschaftsverwaltungs-
rechts. Nicht umsonst wird das immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsverfahren als „Industriezulassungsverfahren“ bezeichnet. Der vorlie-
gende Kommentar sucht dieser doppelten Perspektive gerecht zu werden,
etwa dadurch, dass die Vorschriften für genehmigungsbedürftige Anlagen
besondere Aufmerksamkeit erfahren, ohne aber die anderen Abschnitte des
Gesetzes zu vernachlässigen. Insb. wird der Verkehrswegelärmschutz näher
behandelt, weiter die Luftreinhalte- und die Lärmschutzplanung und die
Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen. Über die Kommentierung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes hinaus wurden auch zahlreiche Fragen
der Auslegung der Bundes-Immissionsschutzverordnungen, der TA Luft
und der TA Lärm erörtert; die zentralen Hinweise dazu mit entsprechen-
den Verweisungen finden sich bei der jeweiligen Ermächtigungsnorm (vgl.
die Hauptfundstellenübersicht nach dem Inhaltsverzeichnis).
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz war ursprünglich ein Musterbeispiel
systematischer Gesetzgebung. Im Laufe der Jahre ist das, insb. unter dem
Einfluss des EU-Rechts, aber auch durch den Vorrang rein politischer
Vorstellungen, immer mehr verloren gegangen. Die Anwendung des Ge-
setzes wurde damit zunehmend schwieriger, mit der Folge von Vollzugs-
defiziten. Dem sucht der vorliegende Kommentar durch die Betonung der
systematische Zusammenhänge entgegen zu wirken. Das schlägt sich etwa
in zahlreichen Querverweise nieder. Des Weiteren findet die immer um-
fangreichere Rechtsprechung der Ober- und Mittelinstanzen besondere
Berücksichtigung. Aber auch die Literatur wurde intensiv ausgewertet,
obgleich die Nachweise in den Literaturübersichten in der Regel auf
Fundstellen seit 1998 beschränkt wurden (ältere Nachweise finden sich in
den Vorauflagen). Besonderes Augenmerk fand die Verknüpfung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes mit dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Die Neuauflage behandelt zunächst die teils umfangreichen Änderungen
des Gesetzes vom 19.6.2020, vom 3.12.2020, vom 8.12.2020, vom
27.7.2021, vom 10.8.2021, vom 18.8.2021 und vom 24.9.2021. Während
der Drucklegung ergingen zudem die Änderungen des Gesetzes vom
8.7.2022 und vom 20.7.2022, die noch eingearbeitet wurden. Berück-
sichtigt wurden weiter die Novellierungen der immissionsschutzrecht-
lichen Rechtsverordnungen und der Neuerlass der 13. BImSchV, der
28.BImSchV und der TA Luft. Sorgfältig ausgewertet wurden darüber
hinaus die bis zum 1.6.2022 ergangene Rechtsprechung sowie Literatur.
Zudem wurden zahlreiche Fehler beseitigt, auch aufgrund von Hinweisen
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aufmerksamer Leser (vielen Dank). Der fortschreitenden Entwicklung
wurde durch zahlreiche Überarbeitungen Rechnung getragen. Schließlich
wurden an vielen Stellen Kürzungen vorgenommen, wo immer das ver-
tretbar erschien, um die Übersichtlichkeit des Kommentars zu stärken.
Neu kommentiert wurden die Vorschriften des § 16b, der §§ 31a–31d, des
§ 37h und des § 63. Umfangreiche Änderungen erfolgten insb. in der
Kommentierung der Einleitung und zu den Begriffen in § 3, zum Geneh-
migungsverfahren in § 10, zu Rechtsverordnungen für nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen in § 23, zum störfallrechtlichen Genehmigungs-
verfahren in § 23b, zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen in § 37a,
§ 37b, § 37c, 37d, § 37g, zu Verkehrsbeschränkungen in § 40, zur Luft-
reinhalteplanung in § 47 und zu Verwaltungsvorschriften in § 48. Wieder-
um erweitert bzw. neu eingefügt wurden die Ausführungen zu den Wind-
energieanlagen und allgemein zu den Erneuerbare Energie-Anlagen.
Trotz aller Bemühungen wird der Kommentar, wie die Erfahrung zeigt,
nicht ohne Mängel und Fehler sein, weshalb ich mich über Anregungen
und Kritik sehr freue. Sie erreichen mich über Forschung Öffentliches
Recht und Europarecht, Baumhofstr.37d, 44799 Bochum oder über meine
E-Mail-Adresse „jarass@uni-muenster.de“.
Mein Dank gilt Herrn Dr. Wolfgang Lent vom Beck-Verlag für zahlreiche
Hilfestellungen. Dankbar bin ich zudem der IV-Versorgungseinheit der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. Schließlich be-
danke ich mich bei Frau Anna Weininger für die wertvolle technische
Unterstützung.

Münster/Bochum, im August 2022 Hans D. Jarass

Hinweise für den Gebrauch

Mehrfach auftauchende Fragen wurden jeweils nur einmal behandelt;
die vollständige Kommentierung ergibt sich daher erst, wenn auch die
Weiterverweisungen gelesen werden. Hinweise auf andere Kommen-
tare zum BImSchG beziehen sich auf Erläuterungen zur gleichen
Vorschrift, sofern keine andere Vorschrift genannt ist. Abgekürzt
zitierte Literatur findet sich in den Literaturangaben zu der betreffen-
den Vorschrift, wenn die Angabe „o.Lit.“ folgt, in anderen Fällen im
Abkürzungsverzeichnis. Für ältere Literaturangaben wird auf die Vor-
auflagen verwiesen. Die Hauptfundstellen zu den Bundes-Immissions-
schutzverordnungen und zur TA Luft und zur TA Lärm sind auf
S.XII f zu finden. Gerichtsentscheidungen werden in wachsendem
Umfang mit Aktenzeichen und Datum zitiert, regelmäßig mit den
juris-Randnummern.

Vorwort
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